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BUNDESGERICHTSHOF 

 
BESCHLUSS 

 
3 StR 316/21 

vom 

2. November 2021 

in der Strafsache 

gegen 

 

 

 

  

 

 

wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes u.a. 

 

 
 



- 2 - 

Der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat nach Anhörung des Beschwerde-

führers und des Generalbundesanwalts - zu 1. a) und 2. auf dessen Antrag - am 

2. November 2021 gemäß § 154 Abs. 2, § 349 Abs. 2 und 4, § 354 Abs. 1 analog 

StPO einstimmig beschlossen: 

 

1. Auf die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Land-

gerichts Koblenz vom 25. März 2021 wird 

 

a) das Verfahren eingestellt, soweit der Angeklagte im Fall II. 

27 der Urteilsgründe wegen Verbreitung kinderpornographi-

scher Schriften verurteilt worden ist; im Umfang der Einstel-

lung fallen die Kosten des Verfahrens und die notwendigen 

Auslagen des Angeklagten der Staatskasse zur Last; 

 

b) das vorgenannte Urteil im Schuldspruch dahin geändert, 

dass der Angeklagte 

 

- des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tat-

einheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen in 

26 Fällen, davon in zwei Fällen in Tateinheit mit Körperver-

letzung und in einem Fall in Tateinheit mit der Veranstal-

tung einer kinderpornographischen Darbietung; 
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- des sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit 

sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen in drei Fällen, 

davon in zwei Fällen in Tateinheit mit der Veranstaltung ei-

ner kinderpornographischen Darbietung; 

- der Veranstaltung einer kinderpornographischen Darbie-

tung in zwei Fällen; 

 

- der Verbreitung kinderpornographischer Schriften in drei 

Fällen sowie 

 

- des Besitzes kinderpornographischer Schriften 

schuldig ist. 

2. Die weitergehende Revision wird verworfen. 

 

3. Der Angeklagte hat die verbleibenden Kosten seines Rechtsmit-

tels und die der Nebenklägerin im Revisionsverfahren entstan-

denen notwendigen Auslagen zu tragen. 

 

 

Gründe: 

Das Landgericht hat den Angeklagten wegen der in der Entscheidungsfor-

mel genannten Straftaten und eines weiteren Falles der Verbreitung kinderpor-
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nographischer Schriften (Fall II. 27 der Urteilsgründe) zu einer Gesamtfreiheits-

strafe von zwölf Jahren verurteilt und eine Einziehungsentscheidung getroffen. 

Dagegen wendet sich die auf die Rügen der Verletzung formellen und materiellen 

Rechts gestützte Revision des Angeklagten. Das Rechtsmittel führt zu einer Teil-

einstellung des Verfahrens; im Übrigen ist es unbegründet im Sinne von § 349 

Abs. 2 StPO. 

Soweit der Angeklagte im Fall II. 27 der Urteilsgründe wegen Verbreitung 

kinderpornographischer Schriften verurteilt worden ist, stellt der Senat das Ver-

fahren auf Antrag des Generalbundesanwalts aus prozessökonomischen Grün-

den gemäß § 154 Abs. 2 StPO ein, weil auf der Grundlage der bisherigen Urteils-

gründe Bedenken hinsichtlich des Schuldspruchs bestehen. 

Die erhobenen Verfahrensrügen bleiben aus den in der Zuschrift des Ge-

neralbundesanwalts genannten Gründen ohne Erfolg. 

Die Teileinstellung des Verfahrens hat eine Änderung des Schuldspruchs 

sowie den Wegfall der im Fall II. 27 der Urteilsgründe verhängten Einzelstrafe zur 

Folge. Der Wegfall der Einzelstrafe von sechs Monaten Freiheitsstrafe lässt den 

Strafausspruch gegen den Angeklagten im Übrigen unberührt. Angesichts der 

nach der Teileinstellung in 35 Fällen bestehenbleibenden Freiheitsstrafen zwi-

schen einem Jahr und sieben Jahren ist auszuschließen, dass das Landgericht 

ohne die weggefallene Strafe auf eine niedrigere Gesamtfreiheitsstrafe als zwölf 

Jahre erkannt hätte. 

Schäfer  Paul  Berg 

 Kreicker  Voigt 

 

 

Vorinstanz: 

Landgericht Koblenz, 25.03.2021 - 1 KLs 2070 Js 57511/19 
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